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Die grosse ﬁberraschung

Um vielleicht ein erstes Ergebnis der Ziircher Frauenbefragung zu
vernehmen, begab ich mich am 5. Oktober 1955 zur Sitzung des Gemein-
derates um 16.45 Uhr, bei Tiroffnung, auf die vorderste Bank der Tri-
biine des Rathauses.

Auf der Geschiftsliste des Gemeinderates stand nidmlich ziemlich
weit oben die Motion von Dr. S. Widmer und Mitunterzeichnern wegen
einer Konsultativabstimmung iiber das Frauenstimmrecht. Der Stadtpri-
sident wiirde sicher bei diesem Traktandum auf die Frauenbefragung
zu sprechen kommen.

Doch vorerst blieben die Verhandlungen lange stecken bei den
Beratungen iber eine Beteiligung der Stadt am Bau einer Rheuma-
Volksheilstitte in Leukerbad und na¢h dem Entscheid wieder beim An-
trag liber die Erstellung weiterer Personalhiuser fiir das Stadtspital Waid.

Hierauf wurde der Versammlung vom Ratsprisidenten der Besuch
eines hohen auslindischen Gastes bekannt gegeben und dieser offiziell
begriisst. i '

Aber jetzt — endlich — es ging schon auf 19 Uhr — kam die Motion
Widmer zur Sprache. Die Weisung des Stadtrates an den Gemeinderat
wurde verlesen; der wir folgendes entnehmen:

Am 3. Dezember 1952 reichten der damalige Gemeinderat (heute
Stadtrat) Dr. Sigmund Widmer und 33 Mitunterzeichner eine Motion
iber die Durchfithrung einer Konsultativabstimmung unter den Ziircher
Frauen iiber die Gewihrung des vollen Stimm- und Wahlrechtes an die
Frauen in Gemeindeangelegenheiten mit folgendem Wortlaut ein:

»Der Stadtrat wird beauftragt, unter den Ziircher Frauen eine Kon-
sultativ-Abstimmung durchzufiibren. Die Ziircher Frauen sollen sich bei
diesem Anlass zur Frage dussern kénnen, ob sie in kommunalen Ange-
legenbeiten ein den minnlichen Einwobnern gleichwertiges Stimm- und
Wablrecht wiinschen. Als stimmberechtigt gelten dabei alle Einwohne-
rinnen, die das xwanzigste Altersjabr iiberschritten haben, das schwei-
zerische Birgerrecht besitzen und seit mindestens xwei Monaten in der
Stadt Ziirich niedergelassen sind’.

Die Motion wurde dem Stadtrat am 4. Februar 1953 zur Priifung
und Antragstellung itiberwiesen.

In seiner Zuschrift vom 19. Dezember 1952 an den Gemeinderat
wies der Stadtrat darauf hin, dass im Kantonsrat am 1. Dezember.1952
von Ernst Rosenbusch eine dhnlich lautende Motion eingereicht worden
sei. Sollte der Regierungsrat dazu kommen, eine Probeabstimmung fiir
das ganze Kantonsgebiet vorzusehen, so wiirde sich eine weitere Be-
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fragung tiber das Stimmrecht nur in Gemeindeangelegenheiten eriibrigen.
Der Kantonsrat hat am 22. Mirz 1954 die erwihnte Motion von E. Ro-
senbusch abgelehnt und die Volksinitiative tiber die politische Gleich-
berechtigung der Frauen wurde in der Volksabstimmung vom 5. De-
zember 1954 verworfen.

In der Stadt Ziirich blieb damit die Motion Widmer anhingig. Der
Stadtrat erachtet es als wiinschbar, dass die Einstellung der Ziircher
Frauen zum Frauenstimmrecht ermittelt wird. Er hilt indessen die An-
ordnung einer Konsultativabstimmung, wie sie in Genf und Basel statt-
gefunden hat, nicht als angingig im Hinblick auf die mehrheitlich ab-
lehnende Stellungnahme der Frauenorganisationen, wegen der verhilt-
nismissig hohen Kosten und in Anbetracht der Ablehnung der Motion
E. Rosenbusch im Kantonsrat. Um die Ansicht der Frauen zur Frage
des Frauenstimmrechtes trotzdem ergriinden zu konnen, beschloss der
Stadtrat, durch das Statistische Amt eine Frauenbefragung durchfiihren
zu lassen. Diese Meinungsbefragung wird gleichzeitig mit der Eidgends-
sischen Betriebszihlung vom 25. August 1955 vorgenommen, da bei die-
ser Gelegenheit ohnehin alle Haushaltungen Ziirichs durch rund 2000
Zihlbeamte besucht werden miissen. Das Eidgendssische Departement
des Innern hat den Stadtrat ermichtigt, die Frauenbefragung gleichzeitig
mit der Betriebszihlung durchzufithren. Teilnahmeberechtigt sind alle
iiber 20jihrigen Schweizerinnen mit Wohnsitz in der Stadt Ziirich.

Die Vertreterinnen der Frauenorganisationen treten einmiitig fiir
diese der Polemik enthobene Meinungsbefragung ein. Sie ist um so eher
angebracht, als die dadurch verursachten Kosten erheblich niedriger sind
als bei einer Konsultativabstimmung, welche die Anlage eines Registers
der Wihlerinnen zur Voraussetzung hitte. Durch die Anordnung der
Frauenbefragung diirfte die Motion von Dr. S. Widmer und Mitunter-
zeichneten gegenstandslos geworden sein. Sie ist deshalb als erledigt ab-
zuschreiben. ‘

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Die Motion von Dr. S. Widmer und Mitunterzeichnern iiber die
Durchfiihrung einer Konsultativabstimmung unter den Ziircher Frauen
wird auf Grund des Berichtes des Stadtrates iiber die Durchfithrung
einer Frauenbefragung durch das Statistische Amt als erledigt abge-
schrieben.

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Stadtprisidenten tiber-
tragen.
Im Namen des Stadtrates

der Stadtprisident
E. Landolt

der Stadtschreiber
Dr. W. Bosshard




In der Diskussion iiber diesen Bericht des Stadtrates meldeten sich
mehrere Gemeinderite zum Wort. Sie erklirten ihr Binverstindnis
mit dem Antrag des Stadtrates, dem ja Dr. Widmer nun selber
angehore. Aber sie machten doch Vorbehalte: Die stattgefundene
Frauenbefragung sei nicht das gleiche wie eine Konsultativabstimmung,
da vorher keine Propaganda gemacht werden konnte, die Frauen nicht
aufgekliart worden seien. Dem wachsenden Ansehen des Stadtprisidenten
sei es zuzuschreiben, dass ihm auch die Frauen schon gehorchen und
selbst nicht einmal Propaganda fiir ihre Sache machten.

Ein anderer Redner betonte, den Vorteil dieser Frauenbefra-
gung, bei der jede Polemik ausgeschlossen gewesen sei.

Auf alle Fille baten alle Votanten den Stadtprisidenten, beim ‘Sta-
tistischen Amt dahin zu wirken, dass das Ergebnis beschleunigt ausge-
arbeitet und noch im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben werde.

Nun erhob sich der Stadtprisident und erkldrte vorerst, eine
Anhingerin des Frauenstimmrechts hitte ihn gefragt ob sie Pro-
paganda dafiir machen diirfe. Er habe es nicht verwehrt, son-
dern lediglich den Wunsch ausgesprochen, nicht zu iibermarchen.
Die Frauen hitten sich dann im allgemeinen darauf beschrinkt;
die Frauen aufzufordern aut die Befragung iiberhaupt zu ant-
worten. Und dann zog zur grossen Ueberraschung des gesamten
Rates unser Stadtprisident Dr. Landolt das vom Statistischen Amt bereits
ausgearbeitete Resultat der Ziircher Frauenbefragung aus der Tasche und
gab es unter lautloser Stille bekannt. Kaum glaubten wir unsern Ohren
zu trauen, als eine Beteiligung der Frauen von 91,5 Prozent gemeldet
wurde. 80 Prozent der Frauen (40 Prozent teilweises Stimmrecht und
40 Prozent totales Stimmrecht), wiinschten politische Rechte, nur 19,5
Prozent hatten dagegen gestimmit.

Das war einfach iberwiltigend und tbertraf alle Erwartungen bei
weitem. Der Stadtprisident wies noch auf verschiedene interessante Ein-
zelresultate hin (stehe unten), und kiindete an, dass der Stadtrat nun
beim Kantonsrat eine Vorlage einreiche, damit den Wiinschen der Frauen
in absehbarer Zeit entsprochen werde (siche unten).

Rasch verliess ich nun die Tribiine. Ich musste meiner Freude Lutt
machen konnen. AT

Ergebnis der Ziircher Frauenbefragung

Gleichzeitig mit der Eidgenossischen Betriebszihlung vom 25. August
1955, jedoch organisatorisch getrennt von dieser Erhebung, hat das Sta-
tistische Amt der Stadt Ziirich eine Befragung der Frauen iiber ithre Ein-
stellung zum Frauenstimmrecht durchgefiihrt. Der Stadtrat von Ziirich
wollte auf diesem Wege erfahren, wie sich die Frauen selbst zur Frage

3



	Die grosse Überraschung

